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Einleitung 

§ 1 Untersuchungsgegenstand der Arbeit 

Als Ottmar Bühler im Jahre 1914 seine bis heute wirksame Konzeption 
des subjektiven öffentlichen Rechts vorstellte, fügte er eine eigene Ein-
schätzung über die Reichweite dieser Formel an1: 

"Diese Definition soll und kann keine Zauberformel sein, mit der all die Schwierigkeiten, 
welche die Frage nach dem subjektiven öffentlichen Recht der Theorie und noch mehr der 
Praxis bis jetzt immer bereitet hat, wie mit einem Schlag beseitigt wären. • 

Treffender könnte man die Bedenken, die heute gegen die Schutznorm-
theorie erhoben werden, kaum zusammenfassen. Kritische Äußerungen be-
gleiten die aus der Bühlersehen Formel hervorgegangene Theorie der sub-
jektiven öffentlichen Rechte von Anfang an. Wiederholt ist sie Gegenstand 
umfangreicherer Arbeiten geworden. Es hat beständig Versuche gegeben, 
die Schutznormtheorie zu modifizieren oder sie gänzlich aufzugeben. 

Trotz dieser zum Teil fundamentalen Kritik hat die Dogmatik bis heute 
nicht von der Figur des subjektiven öffentlichen Rechts als Ausgangs- und 
Zielpunkt der Schutznormtheorie Abschied genommen. Ein umfangreiches 
Schrifttum aus neuerer Zeit scheint im Gegenteil den Beweis anzutreten, 
daß die Beschäftigung mit dem Thema noch nicht abgeschlossen ist, manche 
Aspekte noch nicht hinreichend beleuchtet sind. Dieser umfangreichen Lite-
ratur wird mit der vorliegenden Untersuchung eine weitere Arbeit hin-
zugefügt. Dieser Versuch soll gemacht werden, weil hier die in Verbindung 
mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit bisher wenig verwandte Rechtsverglei-
chung als Erkenntnismethode dienen soll. Der Schwerpunkt der Untersu-
chung wird daher nicht in der Suche nach inneren Strukturmerkmalen im 
Rahmen der deutschen Rechtsordnung liegen, sondern darin, mit Blick auf 
ausländische Problemlösungen den Zugang zu den Aussagen der Schutz-
normtheorie und dem subjektiven öffentlichen Recht zu fmden. 

An dieser Stelle sind Präzisierungen angebracht. Wie der Titel der Arbeit 
deutlich macht, soll der Untersuchungsgegenstand in zwei Richtungen ein-

1 Bühler, Die subjektiven öffentlichen Rechte und ihr Schutz in der deutschen Verwal-
tungsrechtsprechung. Berlin/Stuttgart/Leipzig 1914, S. 224. 

2 Gcrstncr 
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gegrenzt werden. Zum ersten soll Ausgangspunkt der Überlegungen zur 
Drittschutzdogmatik die öffentlich-rechtliche Klagebefugnis sein. Dieser 
prozessuale, vom Gerichtsverfahren kommende Zugriff auf die Figur des 
subjektiven öffentlichen Rechts ergibt sich, worauf noch zurückzukommen 
sein wird, aus der Notwendigkeit, die Fragestellung aus dem nationalen 
Recht für den Rechtsvergleich nutzbar zu machen. Wie sich zeigen wird, 
läßt sich ein der materiellen Dimension der subjektiven öffentlichen Rechte 
vergleichbares Institut in den Rechtsordnungen der Vergleichsländer nicht 
fmden, wohl aber ein die Funktionen der Klagebefugnis erfüllendes Kon-
strukt. Der Zugang über die gerichtlichen Verfahren hat darüberhinaus den 
Vorteil, die Probleme der Drittschutzdogmatik an der Stelle aufzugreifen, 
wo sie besonders hervortreten, nämlich in der praktischen Handhabung der 
Formel in konkreten, vor dem Forum der Justiz verhandelten Konfliktlagen. 
Die zweite vorzunehmende Präzisierung besteht darin, daß die Beispiele aus 
der Rechtsprechung dem Bereich umweltrechtlicher Nachbarklagen ent-
nommen werden. Denn in diesem Bereich ist - ähnlich wie auf dem Gebiet 
des öffentlich-rechtlichen Konkurrentenschutzes - die Frage nach der Legi-
timation der Drittschutzdogmatik besonders intensiv diskutiert worden. 
Beide Eingrenzungen sind nachfolgend näher zu betrachten. 

1. Unter der "Klagebefugnis" im öffentlich-rechtlichen Gerichtsverfahren 
soll im vorliegenden Zusammenhang die Problematik des § 42 Abs. 2 
VwGO verstanden werden. Diese Festlegung soll terminologischen Un-
klarheiten vorbeugen, die aus dem teilweise voneinander abweichenden Ge-
brauch der Begriffe "besondere Sachentscheidungsvoraussetzung für die 
Anfechtungsklage", "Prozeßführungsbefugnis" und ähnlichen Bezeichnungen 
herrühren. Eine sachliche Vorentscheidung soll damit nicht getroffen wer-
den. Mit der Wahl der Terminologie, die sich weitgehend eingebürgert hat, 
ist beispielsweise nicht Stellung dazu bezogen, ob das verwaltungspro-
zessuale Institut den gleichnamigen Sachentscheidungsvoraussetzungen der 
anderen Prozeßordnungen, insbesondere der ZPO, vergleichbar ist oder 
nicht. Unter Klagebefugnis soll vielmehr das in § 42 Abs. 2 VwGO formu-
lierte Sachproblem verstanden werden: 

"Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Klage nur zulässig, wenn der Kläger 
geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in sei-
nen Rechten verletzt zu sein." 

Wegen der deutschen Systementscheidung für eine bestimmte Form ver-
waltungsgerichtlichen Schutzes und der daraus resultierenden Fassung des 
§ 42 Abs. 2 VwGO soll die Bezeichnung "Klagebefugnis" auf die genannte 
Vorschrift, also den spezifisch deutschen Eintrag in die vergleichende Un-
tersuchung, beschränkt bleiben. Die entsprechenden Institute in Frankreich 
und Großbritannien werden unter der Bezeichnung "Klageinteresse" gefaßt. 


